
Anlage zu Vorlage Nr. XVII-
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1. Änderungsvereinbarung  
zur 

Schulvereinbarung für die Sekundarbereiche I und II in Stadt und 
Landkreis Wolfenbüttel  
vom 7. September 2011 

Die am 7. September 2011 zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Wolfenbüttel 
getroffene Schulvereinbarung für die Sekundarbereiche I und II in Stadt und Landkreis 
Wolfenbüttel wird wie folgt geändert: 

§ 1 
In § 2 (1) werden die beiden letzten Worte „integrierte Gesamtschule“ durch das Wort 
„Gesamtschulen“ ersetzt. 
 
In § 2 (2) Satz 1 werden die beiden Worte „integrierte Gesamtschule“ durch das Wort 
„Gesamtschulen“ ersetzt. 

§ 2 
Nach § 5 „Investitionsplanung“ wird der § 5 a eingefügt: 

§ 5 a Schulstandort an der Ravensberger Straße 

(1) In Bezug auf die Bestimmungen   
 der Kostenerstattung nach § 118 NSchG (§ 3),  
 des Verfahrens der Kostenerstattung  (§ 4) und 
 der Investitionsplanung    (§ 5) 
 gelten für den Schulstandort an der Ravensberger Straße die jeweiligen Regelungen 
der   
  Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Wolfenbüttel und dem Landkreis 
Wolfenbüttel  
  vom 27. Januar 2012. 

(2) Landkreis und Stadt sind sich einig, dass trotz des In-Kraft-Tretens der Nutzungs- 
  vereinbarung mit Wirkung vom 28. Januar 2012 für das gesamte Kalenderjahr 2012 
die  
  vereinbarte Beteiligungsquote nach § 5 (1)  S. 2 der Nutzungsvereinbarung (80 v. H.) 
zu  
              entrichten ist. 

§ 3 
Die Änderungsvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.08.2012 in Kraft. 

Wolfenbüttel, d._____________________ Wolfenbüttel, d. 
___________________________ 
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